
Prozesseinheiten (PE)
Mit	der	Prozesseinheit	erarbeiten	die	Lernenden	eine	Dokumentation	über	einen	im	Ausbildungsbetrieb	getätigten	Arbeits-
ablauf	(BiVo,	Art.	16,	Abs.	5;	BiPla,	Teil	D).	Die	Berufsbildnerin/der	Berufsbildner	legt	den	zu	bearbeitenden	Prozess	fest.	Die	
Lernenden	bearbeiten	diesen	Prozess,	beschreiben	und	dokumentieren	ihn	mittels	der	Prozesseinheit	(Dokumentation).	Diese	
Dokumentation	wird	von	der	Berufsbildnerin/vom	Berufsbildner	bewertet.	Zusätzlich	erstellen	die	Lernenden	eine	Präsentation	
über	diesen	Arbeitsprozess.	Die	Präsentation	wird	im	überbetrieblichen	Kurs	vorgetragen	und	von	den	üK-Leitenden	bewertet	
(BiVo,	Art.	22,	Abs.	3).

Für	die	Erarbeitung	der	Dokumentation	und	der	Präsentation	stehen	den	Lernenden	15	Arbeitsstunden	im	Betrieb	zur	
Verfügung.

Beurteilungs- und Bewertungssystem der Prozesseinheiten
Die Dokumentation wird inhaltlich von der Berufsbildnerin/vom Berufsbildner bewertet.
Im	überbetrieblichen	Kurs	wird	die	Präsentation	bewertet.
Für	die	Beurteilung	stehen	den	Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern	und	den	üK-Leiterinnen/üK-Leitern	je	8	Beurteilungs-
kriterien	zur	Verfügung	(siehe	Formular	PE:	LLD,	Register	14).

Die Bewertung erfolgt anhand eines 4-Punkte-Rasters pro Beurteilungskriterium:

0	Punkte	 Erwartungen	nicht	erfüllt
1	Punkt	 Erwartungen	teilweise	erfüllt
2	Punkte	 Erwartungen	erfüllt
3	Punkte	 Erwartungen	übertroffen

Maximale	Punktzahl	pro	PE

Betrieb:		8	Beurteilungskriterien	à	3	Punkte	 24	Punkte
üK:	8	Beurteilungskriterien	à	3	Punkte	 24	Punkte
Gesamt	 	 	 48	Punkte

Die	Berufsbildnerin/der	Berufsbildner	begründet	die	Beurteilung	schriftlich	und	teilt	den	Lernenden	diese	zusammen	mit	
der	Bewertung	im	Beurteilungsgespräch	mit.	Dabei	zeigt	die	Berufsbildnerin/der	Berufsbildner	den	Lernenden	das	mögliche	
Verbesserungs-	und	Entwicklungspotenzial	auf.	

Die	von	der	Berufsbildnerin/dem	Berufsbildner	korrigierte	und	bewertete	Originaldokumentation	wird	von	den	Lernenden	bis	
zum vereinbarten Termin an die für die üK-Organisation zuständige lokale/regionale Organisation der Branche «Öffentliche 
Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica»	oder	an	die	vereinbarte	Adresse	der	zuständigen	üK-Leiterin/	
des	zuständigen	üK-Leiters	gesandt.

Die Note der Prozesseinheit errechnet sich aus der Summe der Punkte aus dem Ausbildungsbetrieb (Dokumentation) 
und dem überbetrieblichen Kurs (Präsentation).

Punkte 45–48 41–44 37–40 33–36 28–32 25–27 19–24 14–18 10–13 5–9 0–4
Note 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

LLD,	Register	14	
Formular	PE

Das	Formular	PE	steht	mit	den	Beurteilungskriterien	zur	Verfügung:
–	DBLAP2
–	rALS	(Branchen-Front-End-Tool)
–	www.ov-ap.ch	

Notenabgabe und Eingaben der Erfahrungsnoten an die DBLAP2 (Datenbank)
Die	Ausbildungsbetriebe	geben	die	Noten	in	der	DBLAP2	ein	(oder	synchronisieren	über	rALS	auf	die	DBLAP2):

ALS	1	und	ALS	2	 	 bis	Ende	des	1.	Lehrjahres
ALS	3,	ALS	4	und	PE	1	 bis	Ende	des	2.	Lehrjahres
ALS	5,	ALS	6	und	PE	2	 bis	15.	Mai	des	3.	Lehrjahres
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